
 

TERMINE Fachkundelehrgänge in der 

Oberpfalz 

Liebe Böllerschützinnen, liebe Böllerschützen,  

für das Jahr 2026 können wir folgend aufgeführte 

Fachkundelehrgänge für Böller,  

Vorderlader und Wiederlader anbieten: 
 

 

 

Böllerlehrgänge: 
 
17. und 18. Mai 2026 im Schützenheim  

Waldlust Riggau,  

Riggau 30, 92690 Pressath. 

 

 

07. und 10. Juni 2026  Champthaler Sportschützen Eschlkam / Seugenhof e.V., 

Neuaignerstr. 7, 93458 Seugenhof. 

 
 

04. und 05. Oktober 2026 im Leistungszentrum Kreisschützenverband Donaugau e.V. 

Höhenhof 15, 93083 Obertraubling. 

 

 

 

Wiederlader / Vorderlader:  
 
07. bis 09. März 2026 Schützenhaus Berching, Freystädterstraße 2a, 92334 Berching 

 

02. bis 04. Mai 2026 im Schützenheim Waldlust Riggau, Riggau 30, 9269 Pressath. 

 

06. und 10. Juni 2026 Champthaler Sportschützen Eschlkam/Seugenhof e.V. 

Neuaignerstr. 7, 93458 Seugenhof. 

 

 

Unser Lehrgangsträger ist Tobias Elsesser.  

Die Anmeldungen richtet ihr bitte direkt an ihn.  

Tobias Elsesser 

Stöcknöllstraße 2 

63828 Kleinkahl 

Tel:      06024 – 6370149 

Fax:     06024 – 6370149 

Mobil: 0160 – 8705944 

E-Mail: t.e-waffenschulungen@gmx.de 



 

Auf seiner Homepage findet ihr alle Details zu den Kursen und  auch noch weitere 

Kursangebote. 
 

Internetseite Tobias Elsesser  Info Grundlehrgänge  Anmeldung 

 

 

 

 

 

Die Böllerkurse dauern jeweils zwei Tage, (ist gesetzlich vorgeschrieben). Beginn des 

jeweiligen Böller-Kurses ist der Sonntagvormittag und Ende am Montagnachmittag.  

Die Wiederlader -/Vorderlader Kurse dauern, je nach Lehrinhalt, zwei oder drei Tage (ist 

gesetzlich vorgeschrieben). 

Die Kurse sind auf maximal 20 Personen begrenzt. Ihr benötigt für die Grundlehrgänge gem. 

§32 /1. SprengV eine gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 1. SprengV. Diese 

bitte beim Amt für öffentliche Ordnung beantragen. Im ländlichen Bereich sind das meist die 

Landratsämter, im städtischen Bereich meist die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen. 

Bearbeitungszeit 4-8 Wochen!!! Deshalb bitte frühzeitig beantragen. Die Gültigkeitsdauer der 

Unbedenklichkeitsbescheinigung beträgt 1 Jahr ab dem Ausstellungsdatum! Sie muss vor 

Kursbeginn dem Lehrgangsträger vorgelegt werden, sonst ist eine Teilnahme am 

Fachkundelehrgang nicht zulässig. 

 

Wende dich bei Interesse gerne auch an uns Böllerreferenten: 

Landesböllerreferent Oberpfälzer Schützenbund 

Christoph Zinkl 

E-Mail:  osb.boellerreferent@gmail.com 

Telefon:  0162 3241 856 

 

BSSB Böllerreferent Schützenbezirk Oberpfalz 

Alexander Eichelberger 

E-Mail:   alexander.eichelberger@bssb-oberpfalz.de 

Telefon:  0170 4578 593 
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https://www.waffenschulungen.de/grundlehrg%C3%A4nge-nach-dem-sprengg/
https://www.waffenschulungen.de/grundlehrg%C3%A4nge-nach-dem-sprengg/anmeldung/lehrg%C3%A4nge-sprengg/
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